
Aktivenerklärung des Skiverbands Oberland e. V. zur Teilnahme am 
Materialtest am 22.03.2015 – Firstalm / Spitzingsee 
 
1) Bezeichnung der Risiken 

Ich, der Unterzeichnende, weiß und bin mir voll der Gefahren bewusst, welche die Aus-
übung von allen DSV-Wettkampfsportarten beinhaltet, wie z. B. durch die Schwerkraft 
bewirkten Gefahren, sei es während Trainingsläufen oder während des tatsächlichen 
Wettkampfes. Ich erkenne, dass mit Anstrebung ausgezeichneter Leistungen ein Risiko 
verbunden ist, welches darin besteht, dass ich meine physischen Fähigkeiten bis zum 
absoluten Limit strecken muß. Ich weiß und akzeptiere, dass mit der Ausübung eines 
solchen Wettkampfsportes Leben und körperliche Sicherheit gefährdet sein können. 
Diese Gefahren drohen jedermann im Wettkampf- und Trainingsbereich, insbesondere 
aus den Umweltbedingungen, technischen Ausrüstungen, atmosphärischen Einflüssen 
sowie natürlichen oder künstlichen Hindernissen. Ich bin mir bewusst, dass gewisse 
Abläufe nicht immer vorausgesehen oder unter Kontrolle gehalten und daher auch nicht 
ausgeschaltet oder durch Sicherheitsvorkehrungen präventiv verhindert werden können. 

 
2) Risikobereitschaft 

Ich muss selbst beurteilen, ob die Wettkampf- oder Trainingsstrecke nach den gegebenen 
Verhältnissen für mich nicht zu schwierig ist. Ich erkläre, dass ich offensichtliche Sicher-
heitsmängel unverzüglich der Jury melden werde. Durch meinen Start anerkenne ich 
Eignung und Zustand der Anlage. Für die von mir verwendete Ausrüstung sowie die 
Wahl und Bewältigung der Fahrlinie bin ich selbst verantwortlich. 
 

3) Persönliche Haftung 
Ich bin mir bewusst, dass ich persönlich gegenüber Drittpersonen für Schäden zufolge 
Körperverletzungen oder Sachbeschädigung, welche auf meine Teilnahme am Training 
oder am Wettkampf zurückzuführen sind, haftbar sein kann. Ich anerkenne, dass es nicht 
der Verantwortung des Organisators unterliegt, meine Ausrüstung zu prüfen oder zu 
überwachen. Ich erkläre, mich mit den jeweiligen Wettkampfbestimmungen vertraut zu 
machen. 
 

4) Streitbeilegung 
Ich erkläre mich bereit, vor Einleitung eines Rechtsstreites bei einem ordentlichen zu-
ständigen Gericht, meine Ansprüche einem Schiedsgericht vorzulegen, welches nach den 
Statuten und Reglementen des Schiedsgerichtes für Sport (CAS) zu bestellen ist. Für den 
Fall, dass ich mit der Entscheidung des Schiedsgerichtes nicht einverstanden bin, steht es 
mir frei, meinen Anspruch vor jedem zuständigen ordentlichen Gericht geltend zu 
machen oder fortzusetzen. Diese Erklärung gilt auch für meine Rechtsnachfolger. 

 
Skitest Leihvereinbarung 
Bei den verliehenen Gegenständen handelt es sich um keine Prototypen, sondern um im  
Handel erhältliche Sportartikel. Die verwendeten Bindungen sind TÜV-geprüft und 
kontrolliert. 
 
• Ich bin einverstanden mit  der mir zur Verfügung gestellten Ausrüstung und deren 

Zustand.  

Ich weiß, dass die Überlassung der Ski einschließlich der Nebenleistungen, wie insbesondere 
die Einstellung der Bindung für mich unentgeltlich ist. Insbesondere bin ich auch nicht 
verpflichtet, ein Urteil oder eine Stellungnahme über die Leihgegenstände abzugeben. 

 
• Es ist nicht gestattet, mit dem Leihmaterial abseits der gekennzeichneten Pisten zu fahren. 

 
• Haftung:  Ihr Testski wird vom Servicepersonal sorgfältig präpariert und eingestellt. Die 

Bindung können wir nur einstellen, wenn die persönlichen Angaben auf dieser Erklärung 
vollständig und richtig eingetragen sind. Verletzungen beim Skisport sind aber auch bei 
fachgerechter Bindungseinstellung möglich. Der Skiverband Oberland e.V., die am 
Materialtest beteiligten Firmen sowie deren Erfüllungsgehilfen haften, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, sofern das Gesetz nicht zwingend eine 
Haftung vorschreibt. 
 

• Der Skiverband  Oberland e.V. und die Skiverband Dienstleistungsservice GmbH , sowie die 
am Materialtest beteiligten Firmen haften nicht für Schäden, die der Entleiher Dritten bei der 
Ausübung des Skisports zufügt, es sei denn, es liegt unsererseits Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vor. 
 

• Der Entleiher ist nicht berechtigt, die Leihgegenstände Dritten zu überlassen. Er ist 
verpflichtet, die Leihgegenstände ordnungsgemäß zu verwahren und zu benutzen. 
Beschädigung oder Verlust des Leihmaterials verpflichtet zum Schadenersatz. 
 

• Es wird die ausschließliche Geltung deutschen Rechts vereinbart. Im Falle der Unwirksamkeit 
einer einzelnen Bestimmung werden hiervon die anderen nicht berührt. 

 
Ich habe die Vereinbarung gelesen und akzeptiere diese vollinhaltlich einschließlich des 
Haftungsausschlusses. 
 
Name: ___________________________ Jahrgang: _____________ 
 
Vorname: ___________________________ Gewicht: ______ Größe: _____ 
 
Verein: ___________________________ Code-Nr.: ______________ 
 
Z-Wert: ___________________________ Sohlenlänge: ______________ 
 
Aktiver:  Erziehungsberechtigte(r): 
Ich bestätige, die vorstehende Aktivenerklärung Es wird hiermit bestätigt, dass ich / wir als 
gelesen zu haben und in allen Punkten zu  Inhaber der elterlichen Gewalt / Vormund 
akzeptieren. die vorstehende Erklärung mit bindender  

Verpflichtung zu allen Bestimmungen und 
Bedingungen genehmige(n). 

 
______________________________________ ___________________________________ 
(Datum und Unterschrift) (Datum und Unterschrift) 

!!! Bitte in zweifacher Ausfertigung mitbringen !!!  


